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 MITTEILUNGSVORLAGE 

  

 Nr.: 076-XVI./2021 

Dezernat V - Soziales & Jugend 12.03.2021 

Fachbereich Jugend & Familie 

Verfasser/-in Rasch, Gerhard 

Telefon 07621 410-5210  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Jugendhilfeausschuss öffentlich 16.06.2021 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

Kooperationsvereinbarung zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie und den Sozialen Diensten 
 

Bezug zum Haushalt  

 
Teilhaushalt 7 Jugend & Familie 

 

Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 

 

Produkt(e) 36300302 Leistungen der Jugendhilfe 

 

Klimawirkung   positiv   neutral   negativ   keine 
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Inhalt der Mitteilung  

 

 Sachverhalt 

 Die Zusammenarbeit zwischen den Sozialen Diensten, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
der Psychotherapie stellt einen zentralen Bestandteil in der Ausgestaltung der Hilfen für Kinder 
und Jugendliche im Landkreis dar. Schon seit vielen Jahren arbeitete der Fachbereich Jugend 
und Familie darauf hin, eine verbindliche Vereinbarung zur gemeinsamen Zusammenarbeit mit 
diesen wichtigen Kooperationspartnern zu erarbeiten und abzuschließen.  
 
In den letzten Jahren konnte durch die Zusammenarbeit z. B. bei der Implementierung des Pro-
jektes „Babylotse“, und durch eine enge und sehr vertrauensvolle Kooperation bei den wichti-
gen Themen Kinderschutz und Frühe Hilfen ein kontinuierlicher und direkter Austausch zwi-
schen den Handelnden dieser Institutionen aufgebaut und damit eine deutliche Verbesserung in 
der Zusammenarbeit erreicht werden.  
 
Diese konstruktive Zusammenarbeit wurde jetzt in einer Kooperationsvereinbarung abgebildet. 

Die Kooperationsvereinbarung zeichnet sich durch ihre inhaltlich prägnante Ausgestaltung aus, 

erfasst alle wesentlichen Formen der Zusammenarbeit und hält die grundlegenden Kooperati-

onsabläufe fest. Die Kooperationsvereinbarung widerspiegelt die aktuell gelebte Kultur in der 

Zusammenarbeit.  

 

Der Inhalt der Kooperationsvereinbarung wird in der Sitzung kurz vorgestellt.  

 

Der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen den Akteuren ist auch im Teilhalbe-
plan 2b verankert und konnte nunmehr zum Abschluss gebracht werden.    
 

 

 

Marion Dammann 
Landrätin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An 

 
 

 Elke Zimmermann-Fiscella 
 Dezernentin für Soziales & Jugend 

 
 

 
Anlage:  
Kooperationsvereinbarung  
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